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Vorrede.

Der Minister der Künste und Wissenschaften an
die Bürger Erziehungsräthe, Schulinspektoren, und
alle Freunde der öffentlichen Erziehung.

Bürger!

^Hndem ich Euch Euere Instruktionen überreiche, und dieselbe

durch den Druck dem Publikum vorlege, hoffe ich einem Be-
dürfnisse abzuhelfen, welches allgemein gefühlt wird. Jeder-
man wünscht die Früchte der helvetischen Revolution, in der

Veredlung unsrer Nation zu entdecken, wünscht eine Ver-
einigung ihrer geistigen Kräfte erzielt zu sehen, und hofft,
daß durch Gleichförmigkeit in der Bildung junger Bürger
das Band unsrer Einheit eng und unauflöslich werde ge-
knüpft werden. Ich habe die sprechendsten Beweise von der

uneigennützigsten Thätigkeit und der aufgeklärten Vaterlands-
liebe so vieler edler Männer, und nichts ist mir so ange-
legen, als sie unter sich zu vereinigen, dadurch ihren Muth
zu beleben, und ihre Wirksamkeit zu sichern. Das Vollziehungs-
Direktorium glaubte, durch Errichtung der Erziehungsräthe
und der Schulinspektoren diesem Zweck am besten zu ent-

sprechen. Schon vor sechs Monathen wurden daher diese

Institute verordnet, die Vorbereitung aber zu ihrer Organi-
sation und ihrer wirksamen Thätigkeit fanden viele Hinder-
nisse, theils in den überhäuften Geschäften der Regierung,

Die Stapferschen Instruktionen an Erziehungsräte und In-
spektoren bildeten, da ein eigentliches Schulgesetz nicht zu Stande
kam, gewissermaßen die gesetzliche Grundlage für das Schulwesen

zur Zeit der Heloetik. Sie sind in Heft 54 eingehend beschrieben
und werden hier nur wegen ihrer Bedeutung nochmals in Erinnerung
gebracht. Das Büchlein ist nur noch in wenigen Exemplaren vorhanden.
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